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Antrag 

der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hart-
mann, Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgy-
an, Katharina Schulze, Claudia Stamm, Kerstin Ce-
lina, Ulrich Leiner, Christine Kamm BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 

Unabhängige Ombudsstellen in der Kinder- und 
Jugendhilfe einführen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, gemeinsam mit 
den Trägern der Jugendhilfe, den Verbänden der 
Leistungserbringer in der Kinder- und Jugendhilfe und 
der landesweiten Arbeitsgemeinschaft Ombudsstelle 
ein Konzept für die landesweite Einrichtung unabhän-
giger Ombudsstellen in Bayern zu entwickeln.  

Zur Koordination der Implementierung von ombud-
schaftlichen Strukturen in den bayerischen Bezirken, 
Landkreisen und kreisfreien Städten wird eine zentra-
le bayerische Ombudsstelle eingerichtet.  

Parallel zur Einrichtung einer bayernweiten Ombuds-
stelle wird ein Programm zur Förderung von Modell-
projekten zur Erprobung von Ombudsstellen auf kom-
munaler Ebene und Bezirksebene aufgelegt. 

 

 

Begründung: 

Mit der Verabschiedung des Bundeskinderschutzge-
setzes zum 1. Januar 2012 haben die Themen Parti-
zipation und Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und 
Jugendliche eine zentrale Bedeutung in der Kinder- 
und Jugendhilfe bekommen. So gehört die Etablie-
rung von Beschwerdemöglichkeiten und Beteiligungs-
verfahren in der Jugendhilfe zu den Voraussetzungen 
der Erteilung einer Betriebserlaubnis gemäß § 45 
SGB VIII. Die Partizipation junger Menschen in statio-
nären Einrichtungen der Erziehungshilfe wurde im Juli 
2013 durch die Gründung eines bayerischen Landes-
heimrats gestärkt. 

Als Ergänzung zu dem einrichtungsbezogenen Be-
schwerdemanagement, kann eine unabhängige Om-
budsstelle in Konfliktfällen ein wichtiges Beratungsan-
gebot für Kinder, Jugendliche und ihre Familien dar-
stellen. Ombudschaften sind wichtige Instrumente zur 
Sicherung der Rechte von Kindern und ihren Familien. 

Sie dienen dem Ausgleich von strukturellen Machtun-
terschieden und versuchen in Streitfragen eine ge-
rechte Einigung zu erreichen. Die Ombudsstelle berät 
Betroffene bei Beschwerden gegenüber einer Einrich-
tung oder gegenüber einem Jugendamt. Sie bemüht 
sich um einen außergerichtlichen Ausgleich zwischen 
dem Beschwerdeführer und der leistungserbringen-
den Einrichtung bzw. dem Jugendamt als Leistungs-
träger und Entscheidungsinstanz. So können Om-
budsstellen auch zur Vermeidung unnötiger Klagever-
fahren beitragen. 

Im Zuge der Aufarbeitung des systematischen Un-
rechts, welches zahlreichen Kindern und Jugendli-
chen in der Heimerziehung in den 50er und 60er Jah-
ren angetan wurde, hat auch der vom Bundestag ein-
gesetzte „Runde Tisch Heimerziehung“ in seinem Ab-
schlussbericht die Einrichtung von unabhängigen Om-
budsstellen empfohlen. Auch die UN-Kinderrechtskon-
vention sowie zahlreiche wissenschaftliche Studien 
stützen die Einrichtung von unabhängigen Beschwer-
deinstanzen für Kinder und Jugendliche. Wichtig ist 
die Unabhängigkeit der Ombudsstelle von einzelnen 
Leistungsanbietern und den leistungsgewährenden 
Jugendämtern. Hierfür sind entsprechende Träger-
strukturen zu erproben und zu entwickeln. 

In einigen Bundesländern wie Berlin, NRW oder Hes-
sen, gibt es bereits positive Erfahrungen mit unabhän-
gigen ombudschaftlichen Angeboten. In Bayern steckt 
die Entwicklung von unabhängigen Beschwerdemög-
lichkeiten jedoch noch in den Kinderschuhen. Der 
bayerische Kinderschutzbund musste aufgrund feh-
lender Finanzierung sein Projekt Fidelis im Jahr 2011 
wieder einstellen. Auf kommunaler Ebene gibt es nur 
in Nürnberg (Soziale Beschwerdestelle Nürnberg) und 
München (Kinderbeauftragte) erste Modelle für om-
budschaftliche Strukturen. Die Einrichtung einer zent-
ralen landesweiten Ombudsstelle dient deshalb auch 
der Koordinierung des weiteren Ausbaus unabhängi-
ger Beratungs- und Beschwerdeangebote sowie der 
Implementierung von Modellprojekten auf der Ebene 
der bayerischen Regierungsbezirke sowie der Land-
kreise und Kommunen als verantwortliche Träger der 
Jugendhilfe. Im Zuge eines schrittweisen Ausbaus 
können unterschiedliche Trägerstrukturen und Bera-
tungsprofile, Zuständigkeiten und Aufgaben erprobt 
werden. Hierzu muss die Staatsregierung ein Förder-
programm für ombudschaftliche Modellprojekte anbie-
ten. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und 
Integration 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Thomas Gehring u.a. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drs. 17/4506 

Unabhängige Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe ein-
führen 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatterin: Kerstin Celina 
Mitberichterstatter: Joachim Unterländer 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Arbeit und Soziales, Ju-
gend, Familie und Integration federführend zugewiesen. Wei-
tere Ausschüsse haben sich mit dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 87. Sit-
zung am 20. September 2018 beraten und mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Joachim Unterländer 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Margarete Bause, Ludwig Hartmann, 
Thomas Gehring, Ulrike Gote, Verena Osgyan, Katharina Schulze, 
Kerstin Celina, Ulrich Leiner, Christine Kamm BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN 

Drs. 17/4506, 17/23922 

Unabhängige Ombudsstellen in der Kinder- und Jugendhilfe ein-
führen 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Inge Aures 

II. Vizepräsidentin 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 3 auf:

Abstimmung

über Verfassungsstreitigkeiten, Europaangelegenheiten und Anträge, die gemäß 

§ 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 1)

Die unter den Nummern 5 und 6 aufgeführten nichtlegislativen Vorhaben der Euro

päischen Union betreffend "das Lehren und Lernen von Sprachen" und "die gegensei

tige Anerkennung von im Ausland erworbenen Abschlüssen" greifen in die ausschließ

liche Gesetzgebungskompetenz der Länder ein. Die federführenden Ausschüsse und 

der endberatende Ausschuss schlagen daher eine entsprechende Stellungnahme ge

genüber der Europäischen Kommission vor. Die Beschlussempfehlungen wurden für 

Sie mit aufgelegt. Am Dienstag hat der Ausschuss für Fragen des öffentlichen Diens

tes noch ausstehende Mitberatungen zu den Anträgen, bei denen die Frist verkürzt 

wurde, abgeschlossen. Es sind dies die unter den Nummern 147, 149 und 170 aufge

führten Anträge. Die Voten der Ausschüsse sind in der Abstimmungsliste enthalten.

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden 

ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, 

der FREIEN WÄHLER und der GRÜNEN. Gibt es Gegenstimmen? – Keine. Stimment

haltungen? – Herr Muthmann (fraktionslos). Damit übernimmt der Landtag diese 

Voten.
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